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Editorial

Allgemeine Wehrpflicht
Die Grundlagen des eidgenössischen Heeres sind die allgemeine Wehrpflicht, das

Milizprinzip und als Staatsmaxime die bewaffnete Neutralität der Schweiz.
Inhalt der allgemeinen Wehrpflicht ist die rechtlich festgelegte Verpflichtung, im Falle

der Eidgenossenschaft die männlichen Staatsbürger, Militärdienst zu leisten. Die
Wehrpflicht wird in der Regel mit einer unteren und oberen Alterslimite eingegrenzt.
Davon ist auch die Ausschöpfung der Wehrkraft abhängig, mit Auswirkungen auf die
Bestände.

In der alten Eidgenossenschaft ist das Militärwesen souverän durch die einzelnen Orte

geregelt, so auch die Wehrpflicht, welche als Ehre angesehen wird. Sie dauert (nicht
ganz gesichert) vom 16. bis zum 60. Altersjahr und steht in Europa damals einzig da.

Erste Ansätze zu einem Kontingentsystem datieren aus der Mitte des 17. Jahrhunderts,
indem die einzelnen Orte auf Grund ihrer Bevölkerungsbasis ein bestimmtes
Truppenkontingent zu stellen haben.

Die Helvetik legt für alle Bürger von 20 bis 45 Jahren eine Wehrpflicht fest, die jedoch
nicht durchgesetzt werden kann. Die kantonalen Verfassungen anfangs des 19.

Jahrhunderts legen eine allgemeine Wehrpflicht fest, die mangelhaft durchgeführt wird.
Wehrpflichtig sind die Kantone gegenüber dem Bund mit einem Kontingent von 2

Mann auf 100 Einwohner.

In der Bundesverfassung von 1848 ist die allgemeine Wehrpflicht im Artikel 18

enthalten; sie wird aber nicht vollständig verwirklicht. Die Kantone stellen 3 Mann auf
100 Seelen, was nicht zu einer lückenlosen Heranziehung aller militärdiensttauglichen
Männer führt (Bundesauszug); der Bestand der Reserve beträgt die Hälfte des

Bundesauszuges.

Die Mängel der kantonalen Wehrsysteme treten in der Grenzbesetzung 1870/71 offen
zutage. Die allgemeine Wehrpflicht, welche bis anhin nicht lückenlose Gültigkeit hat,
wird als Neuerung nun vollständig verwirklicht. Es gibt keine Prozentskala für die

Kontingente nach der Wohnbevölkerung mehr, massgebend ist allein die Diensttauglichkeit

des einzelnen Mannes, welcher gegenüber dem Bund wehrpflichtig ist. Nach
der Rekrutenschule dauern die Militärdienstleistungen vom 20. bis zum 44. Altersjahr
(Auszug und Landwehr).
1886 wird der Landsturm organisiert und erfasst, die 17-20 jährigen und die 45-50
jährigen Schweizerbürger für den Dienst in der Armee.

Da der Begriff in der Bundesverfassung nicht näher umschrieben wird, regelt und
definiert die Militärorganisation von 1907 die Wehrpflicht. Das Gesetz fixiert die obere

altersmässige Begrenzung der Militärdienstpflicht auf das 48. Altersjahr und alle
potentiellen Wehrpflichtigen werden nun erfasst.
Die Wehrpflicht erfährt 1938 eine Ausdehnung bis zum 60. Altersjahr, wobei der Wehrmann

ab dem 49. Altersjahr in den bewaffneten Hilfsdienst versetzt wird. Diese
unbefriedigende Lösung erfordert 1949 eine Neuumschreibung der Heeresklassen: Auszug
21.-36. Altersjahr, Landwehr 37.-48. Altersjahr, Landsturm 49.-60. Altersjahr. Mit der

Truppenordnung 1961 wird die Wehrpflicht auf 50 Jahre herabgesetzt: Auszug 21.-32.
Altersjahr, Landwehr 33.^12. Altersjahr, Landsturm 43.-50. Altersjahr.

1991 wird der Flilfsdienst abgeschafft und die differenzierte Einteilung eingeführt,
1992 der Landsturm vom Dienst befreit und 1992 ein Zivildienst geschaffen. Die
Armee 95 kennt keine Heeresklassen mehr; die Dienstpflicht dauert vom 20.^-2. Altersjahr,

ab Stabsoffizier bis zum 52. Altersjahr.
In der Bundesverfassung von 1999 ist die Allgemeine Wehrpflicht in Artikel 59
enthalten.

In der Armee XXI dauert die Dienstpflicht abgestuft nach Grad vom 20.-50. Altersjahr.
Die Durchdiener können den gesamten Ausbildungsdienst an einem Stück leisten; es

sind bis zu 15 Prozent jeden Rekrutenjahrgangs. Ferner werden Zeitsoldaten in der

Ausbildung eingesetzt.

Seit den 1990er Jahren wird die allgemeine Wehrpflicht diskutiert und zunehmend in
Frage gestellt, wobei valable Alternativen für die Schweiz nicht vorhanden sind. Das
Volk wird in absehbarer Zeit über die Beibehaltung der allgemeinen Wehrpflicht
abstimmen können. Roland Haudenschild
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Impressionen aus mehr als
100 Jahren Feldpost.
Quelle: www.gebrüder-dürst.ch
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